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b. Ein Drittel der Munizipalität / in deren Bezirk die

Uebcrlretung geschehen.

c. Ein Drittel per Armenkasse der nemlichen Gemeinde.

Vermitteln deö Ankhcils an den Abgaben/ Gebühren/
Taxen und Geldbußen, welcher den Munizipalitälen
nach Inhalt der Artikel 109. no. m. ,12. und 124.
des gegenwärtigen Beschlusses zugestanden wird / solle»
fie alle mit der ihnen in ihren betreffenden Gemeinden
übertragenen Beziehung der Abgaben verbundene Kosten
bis zur Ablieferung des reinen Ertrags dieser Abgaben in
die Hänte des Distriklscinnehmers tragen.

Was den Betrag dieser Kosten übersteigt/ soll von
jeder Munizipalität für die Gememdsausgaden vcrwen.
bet werden.

124. Die Munizipalitälen sollen imChnstmonat jedes

Jahrs dem Distriktseinnchmer eine Rechnung zustellen,
welche anzeigen soll:
ll. Den Betrag der Prozente, welche sie das Jahr

hindurch von jeder Art von Abgaben bezöge»/ so

wie jenen der Geldbußen und anderer Taxen, die
sie erhalten haben.

b. Die umständliche Anzeige der Kosten, die sie wegen
der Beziehung der Abgaben gehabt haben.

c. Entlich die Summe, welche diese Kosten über-
stiegen hat und für die Gemcindeausgaben verwen-
del worden.

126. Alle Bürger einer Gemeinde sind in Gesamtheit
für d»e Zahlungsfähigkeit der Munizipalitätschitglieder
den» Staate verantwortlich, und stehen ihm gui sûr die

Bezahlung und Einsendung der der Munizipalität zum
Einziehen überlassenen Abgaben in dte Kasse des Di»
stllklseinnehmers.

127. Der gegenwärtige Beschluß soll gedruckt, in
ganz Helvetien bekannt gemacht werden, und dem Fi.
nanzmimster die Vollz-ehnng desselben und die Ertheil»'.,g
her betreffenden Instruktionen aufgetragen seyn.

Folgen die Unterschriften.

Gesctzgâ'l'.der Rath, 26. Merz«

(Fortsetzung.)

Die Untcrnchtscommißion rath zu folgender Votschaft
an den VovZâ Rath, welche angenommen wird :

B- Vvilz. Räche! Sie haben dem gcsetzgeb. Rathe
in Ihren zwey Botschaften vom 20. Horn, und 1 e. Merz
Z801 den Antrag' gemacht, die mit den zwey ausirct.
widen Minorité« Amonio Maria Laghi, und Anftlmo
^ I' ippis von Lugano getroffenen Auskäuffe zu rächst,

ciren, vermöge welcher jedem derselben 9S0 Fr. ein fü»'

allemal bezahlt würden. Wir glauben bey solchen Aus»
käuffen unftr Hauptaugenmerk daraufrichten zu müssen,

daß nicht späterhin solche ausgekaufte Ordcnspersvncn
entweder ihren Familien, oder ihren Gemeinden, oder

wohl gar dem Staat zur Last fallen können ; so wie auf
der ander» Seite auch solchen Personen die im Stande-
sind, ihre Dienste auf eine mit ihrem Beruf vereinbare
Weift dem Staat z» leisten, anstatt des Auskaufs vor»
züglich solche Aemter uud Verrichtungen, die ihnen den

gehörigen Unlerhali verschaffen, angewiesen werden soi.

ten. Daher werden Sie V. L. N. eingeladen über die

Umstände diestr Ordensgeistiichen nähere Auskunst zu

ertheilen, und namentlich anzuzeigen, ob sie sich durch
diese Aussteuer, ein solchesSchiksal verschaffn und ihr
zukünftiger Unterhalt auf irgend eine andere Art so gest,

chcet werden könne, daß sie nicht am Ende ihrer Familie
oder der Gemeinde oder dem Staat zur Last fallen <nüs»

sen und ob dieselben nicht fähig seven zu irgend einem

mit ihrem Beruf vereinbaren Amt von Staat ans ange,
stellt zu werden das ihnen ihren Unterhalt ge'vähren
könnte?

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,'
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber Unterm 7. d. M. haben Sie Ihrer
Unterrichtscommißion die von dem Vollz. Nach cinge-
kommenen Berichte, über die Gctraitabgabe der Är»>
meinde F o r el, C. Freydurg, an die Pfarrey Stäffis,
gegen welche jene Gemeinde in ihrer Petition »,21. Jan.
d. I. Einwendungen macht, überwiesen um nunmehr

ihr Gutachten darüber abzufassen.

Ihre Commißion hat aus den Belagen ersehen, daß

die Gemeinden Fsrell, Autavaux und Scvaz zue Pfarre
Stäfsis gehörig, seit undenklichen Zeiten an ihren Sect-

sorger in Stäfsis folgende Abgabe entrichteten: Wer
einen ganzen Pflug d. i. z bis 4 Pferde hielt, bezahlte

zährlich 4 Massel Gctraide, wer einen halben Pflug Hatte

; Massel, und wer nm ein Jueharl auf seinem Brach,
ftlde andlümte, 2 Massel; sonach konnte es sich ereignen,

daß jemand, der weder Grund noch Boden besaß, aber

einige Pferde zu seinem Brovgewinn tz-elt, jene vier

Massel gleich dem reichsten Gutbesitz^r abgeben mußte.

Dazu kommt noch, daß diejenigen Bürger im Städtchen

Släisis, die nur ein Iuchart schneiden, bloß eine Garbe

davon an den nämlichen Pfarrer entrichteten. Geg .» die

Bezahlung dieser Abgabe nun (die schon IN älteren Acten-

i» die Calhegorie der Primitzen gcsejt ist) protestirten

obige Gemeinden voe langem schon ,md zu verschiebe-
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neu malen, tnld zwar namentlich in den Jahren 174?
nnd 1791; sic wurden aber immer durch obrigkeitliche
Spruche zur Ruhe gewiesen. Seit der Revolution lang-
ten sie mit wiederholten Bittschriften bey dem Minister
der Künste und Wissenschaften ein, der sie ebenfals
abwies.

Dle 2 Gemeinden Autavaux und Seva; fügten sich

in die Entscheidung des Ministers und bezahlten dem

Pfarrer zu Stäsfis auf die bisher übliche Weise die Pri-
Witzen ; Jorel abcr wendet sich nun neuerdings mit seiner

Weigerung an dur gesetzgebenden Rath.
Die Unten ichis - Com. glaubt nun mit dem Minister

der Künste und Wissenschaf.cn, daß der Pfarrer von

Elässis jene Abgabe allerdings rechtlich zu fodern befugt
sey. Die Pflichtigen haben sie unter dem Titel von Pri-
wizen der Pfarre seit unzudercchncnden Iahren bezahlt;
so oft sie dagegen einkamen hat man sie nach genauer
Nütcrslichud.g Ob'.igkciiswegcn, abgewiesen. Endlich
v rfä'l! sie unausweichlich das Gesetz vom 20. Dec. 99.
welches verordnet : » daß die Gemeinden, die bisdahm
ihren Rcligionsdienern dir sogenannten Erstlinge zu ent-

richten schuldig gewesen, gehalten sind, diese Erstlinge
noch fernerhin und ans gleichem Fuß wie ehedem, zu

entrichten. "
Wenn also die Kcmeindsgcnessen von Forcl sich an-

erbieten, wohl eine Garbe, gleich den Bürgern von

S à fis, aber nicht mehr an ihren Pfarrer abzuliefern ;
so kann man — wenigstens cinsweilen -—- nicht anders

als sie zu ihrer allen Verpflichtung weisen; und äusser»

sie dann, dieses fchlgeschlagencn Versuchs wegen den

Wunsch, sich von der Pfarrcy Stäffis zu trennen, um
eme eigene zu bilden, oder sich mit einer benachbarten

andern zu vereinigen so ist diese ihre zweyte Fodcrimg
nicht besser gegründet., als ihre erste., und verdient somit

schon dieser Ursache wegen das nemliche Schiksai.
Eure Unterrichlscommlßion räth Euch darum, die

Petcuten mit ihren, Begehren abzuweisen.

Die Civilgefttzgcbungscoinmißion räth zu folgender
Botschaft an den Vollz. Rath, welche angenomen wird :

B. Vollz. Räthe! Der Disiriktsgerichtschreiber Rcber

zu Erlenbach, C. Oberland, beschwert sich in einer Bitt-
schuft vom 27. Horn, igoi, daß seine Besoldung seit

1798 beynahe ganz rükständig und ihm überdicß verschie-

dene von ihm gemachte Vorschüsse zu vergüten seyen, und

endlich auch daß ihm zugemuthet werde, die von den

Notarien des Niederstmniettchals ausgeferligten unter,
pfäudlichen Conrrakte uiientgcldlich einzuschreiben. So
wie nun der gesetzgebende Rath seine Bittschrift wegen
den zwey ersten Gegenständen Ihnen B. V. R. bereits

am 7. Merz zugesandt hat, so überweiset er Ihnen nach
anzchörrcin Bericht der Civilgesetzgà'.gscvmmWn
min auch den drillen Gegenstand derselben mit der Ein»

^ ladung darüber zu verfügen, waS Sie in andern D'i«
strikten verordnet haben werten.

Die Finanzcommißion erstattet folgende Berichte,
deren Antrag angenommen wirb:

Nationalgüccrverkäuffe in Thalhcim, Distr. Arau,
Canton Argau:

1. Zwey und ein Viertel Iucharten Rebland, dann

noch >/4 Inch. R-biand, 1/8 Iuch, Bmiderland ; alles

in der Gemeinde Thalhcim gelegen : geschazl -68;, vcr-

kaust Z42l ,^2, übe,lost 17,6 1^/2 Fr.
2. r >^2 Juck. Rebland in der Gemeinde Thalhcim

gelegen: gesch. 2;2 vcrk, 562 1)2 überl. 1^2 Fr.'
;)8 Iuch. Neuland und 1^8 Iuch.'Bündcrland;

beydes tn der Gemeinde Thalhcim gelegen : gesch. 249,
verk. ;o< ^2 uoul, 52 172 Fr.

4 i/8 Iuch. Ridland und i/z Iuch. Bünderlanb;
beydes »1 der Gemeinde Thalheim gelegen: gcich. 249,
verk. 241 1)2, Mlnderloosung 7 1/2 Fr.

4. 4/8 Iuch. Rebland in der Gemeinde Thalhcim:
gesch. 2;z, vcrk. 9>o, übtri. 218 Fr.

ü. 4/8 Inch. Rebland in der Gemeinde Thalhcim:
gesch. 2)2, verk- ;6z, überl. rzi Fr.

7. - Iuch. Rebland und 1)2 Iuch. Vünderland,
beydes i» der Gemeinde Thalheim gelegen: gesch. o--o, /
vcrk. 2525, überl. -429 Fr.

8. 2)4 Iuch. Rebland in der Gcnieiude Thalheim:
gesch. 2Z2, verk. 940, überl. zog Fr.

9. Inch. Rebland in der Gemeinde ThalhciNi!
gesch. 98, vcrk. 1,8, überl. 80 Fr.

Wegen diesen Neben halte der gesetzgebende Ralh von

dem Vollz. Rath Auoknlifl verlangt, ,md diese wird m

dessen Botschaft vom «9. Merz aus die befriedigendste

Weise ertheilt. Weil die vormalige Beardeiiungsart
dieser Reben nicht mehr Platz haben kann ; so würde idr

Abtrag und somit auch ihr Werth abnehme». Die Fi»

nanzcoinmißion rathet daher deren Veräußerung an.

Selbst bey N. 4 wird sie, unq^chtet der Mmderioosulig

von 7 r/2 Fr. dennoch vortheilhaft seyn, weil dieses Stüt
durch einen Wasserquß sehr übel zugerichtet worden ist.

(Die Forts, folgt.)

D r u k f e h l e r.
In N. 504. S- 1246. Sv. 1. Z. 6. statt: sie,

nicht die Zeit, lies: sie mißt die Zeit.

In N. zo6. S. 1276. Ep. 2. Z von unten, st att
FinanzcvNMißien, tte S Eriminalcemnnßion.
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V.

Dcr neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Usterj.

Mittwoch/ den 22 April 1801. Viertes Quartal. ^ i /
Dm 2 Floreat ^

« ^
An die Abonnenten.

Da mit dem Stuck ;»2, das vierte Quartal des

neuen S ch w. N e p « bl i k a n cr s zu Ende geht, so

find die Abonnenten ersucht, wann sie d«e Fortsetzung
ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement
sur das fünfte Quartal ungesäumt zu erneuern.

Die Stcmpelgebühr, welcher von nun an die

Zeitungsblätter unterworffen sind macht eine Erhöhung
des Preises derselben unvermeidlich. Das Abonnement
für das fünfte Quartal ist also 4 Fr. 5 btz. in Bern,
und 5 Fr. btz. ausser Bern, wogegen der Republik»,
ner postfrey geliefert wird. Die Abonnenten werden
leicht bemerken, daß bey dieser sehr mäßigen Prciserhö-
hung, mehr als ein Drittel der Stempelgcdühr von dem
Verleger selbst getragen wird.

Der Neue Schweizenscke Republikaner ist die Fortàmg
folgender Blätter, von denn, nocy Exemplare um beygesezit
Preise zu haben sind:

Der Scbwci!, Republikaner, z Bände, jeder zu 8 Fr.
Supplement dazu - Fr.
Neues helvetisches Tagblatt, - Bände, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt, 1 Band, 4 Fr.
Neuer schiveizrrischer Republikaner 4 Quartale, jedes zu

4 Fr.
Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen linden,

sollen in einigen Sttppleuwnft>cst..'ii iiachgeliefert werden,

Aon sen Register,: zu vbnyn Sanimiunàcn st.io bisdahin
drey zu den z Bänden des schweizerische!! Republikaner; und
dasjenige zum ersten Band des Tagblatts erschienen : die «ori-
gen sollen nachfolgen.

Mera»Gesetzgebender Rath, 26.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Finanzcommißiou.)
Nationalgütcrvcrkäuffe im Distrikt

B r u g g, Canton Zj r g a u.
Die Landschreibercy Bünden zu Bcugg : gcsch. »5°,

verkauft üderiöst 8-0 Fr.

Die Veräusserung dieser Bünden hätte schon früher
vor sich gehen können, wen» nicht wegen des ungleich
angegebenen Halls derselben, für gut erachtet worden
wäre, Auskunft anzudegehrm. Nach der Botschaft d s

Vollz. Raths rührt dieser Unterschied bloß daher, baß
ein sonst mit dazu gerechneter Kraucgarlen und Kabis«
platz, nicht zum Steigerungsausruf gekommen sey.

Was aber mit diesem Garten gemacht werden sol',

davon sagt die Botschaft nichts. Ohne Bedenken ab.r
kann der Verkauf der Bünden genehmigt werden.

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht:
V. Gesetzgeber Sie haben vor wenigen Tagen Ihre»

Einschluß über die Vcräiisserung des sogenannte» Brod«
häusi, eines Pinlcnschenks bey Wiminis im C Oberland,
aufgeschoben, und vor Nehmung eines Entscheids, den

Pachtaccorv einzusehen verlangt.
Dieser ist nun wirklich bey der Stelle, er giebt aber

k i .en wesentlichen Aufschluß. Soviel erhellet doch dar«

aus, daß der Pächter die kleinen Reparationen an den

Gebäuden, so wie die Verbesserung der Dachungcn,
sowohl die durch Wiudstösse veranlaßten, als tic allge«

meinen alljährlichen Verbessern!,gen, in seinen cig neu

Kosten zu machen hat, und daß nur die größcrn Rcpa»

ralionen und Erneuerungen der Dachungen, dem Staat
obliegen. Wegen Unterhaltung der Schwellen hingegen

steht nichts i» diesem Accord ; was dach, wenn weiche

zu unterhalten wären wohl der Fall seyn würde.

Mit U-bersendmig dieses Accords bittet die oberlän-

dische Vcrwalliingskammer um baldigen Entscheid, we l
der höchst biethende sein Geboth vielleicht nicht länger'

halten möchte.

Ihre Fmanzcommißion räth aber auf Verwerfung
des Verkaufs an. Nach der Schätzung zu urtheilen,

scheint zwar die Veräusserung vortheilhall zu seyn. Da
das höchste Both Fr. die Schätzung aber nur
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Fr. 6750 betragt; so zeigt sich eine Ueberloosung von

Fr. 5-5,04. Allein man weiß / daß sich auf die Schätzn»,
gen wenig zu verlassen ist. Der Maaßstab des Pachtzinses

scheint um vieles der richtigere zu seyn. Nun aber beträgt
derselbe Fr. 645/ was den Zins von Fr. 16125 ausmacht.

Sta.U Fr. 645 würde hingegen die Verkaufstimme
bloß Fr. 4ic>/ 1/ 5 einbringen. Freylich sagt die Ver-
waltungskammcr / das Haus bedürfe beträchtlicher Re-

paraiionen, und deßwegen halte sie den Verkauf für
ralhfam.

Ihre Finanzcommißion/ die eben den Zustand dieses

Gebäudes nicht sehr genau kennt / will zwar das Erfor-
derniß von Reparationen nicht abseyn / allein sie zweifelt
doch sehr, daß diese auf Fr. 6000 ansteigen sollten.

Wenn sie dann eben diesen hohen Pachtzins in Erwä-
gung zieht/ und dabey,Rüksicht nimt auf oie gute Lage
dieses Wirthschaftsgebäudes / auf den Umfang des dazu
gehörige» Landes / auf die Anzahl der dazu dienenden

Gebäude / auf den vermehrte» Werth / den die Wirth-
schastsrechte bey einer festen Verfassung wieder erhalten

werden / und endlich auf die dem Pächter einbedungene

Pflicht/ sich der gewöhnlichen Reparationen zu belade»;
so scheint es ihr / daß es besser gethan seyn sollte/ diese

Liegenschaft cinsiipeilen »och beyzubehalten/ und solche

nicht zu veräussern / es sey denn/ daß sie einen ihrem
Abtrag angemessenen Preis erreichen würde.

.Der Rath ratifiât den Verkauf des Brodhäusis.

Die Finanzeommißion erstaltet über das Befinden der

Vollziehung den Gesetzesvorfchlag über das Zollsystem

betreffend / einen neuen Bericht / der für ; Tage auf
den Canzlcptisch gelegt wird.

Die gleiche Commißion räth zu folgender Botschaft
«n den Rath / welche angenommen wird:

B. Vollz. Räthe Durch eine Bothschaft v. 10. Merz
theilen Sie dem gesetzgebenden Rath den Bcrstcigerungs.
bericht über ein Domaine im Canton Thurgau, samt
Ihrer Eutheissung desselben / mit.

Ehe aber der gesetzgebende Rath in die Beurtheilung
dieses Verkaufs selbst eintreten kann / bedarf er einige
Auskunft über diesen Gegenstand.

Vor kurzer Zeit nemüch zeigte die Gemcindgüterver.
waltung der Gemeinde Zürich dem gesetzgebenden Rath
an, daß sie auf die versteigerten Nationalgülcr dcs Thur-
gaus die gleichen Ansprüche zu machen habe/ wie auf
diejenigen / welche schon früher ihrer Ansprüche wegen,
aus dcm Vcrzeichniß der zu vcrkauffenken Nationalgüter
ausgcstrichen wurden. Diese Erklärung nun theilte der

gesetzgebende Rath Ihnen B. V. R. mit, weil Sie bis-

her alle ähnlichen Ansprachen würdigten, und die erfor-
Verliehen Verfügungen darüber machten. Da nun aber
gegenwärtig in Ihrer Botschaft der Verkauf eines Guts
zur Ratification vorgeschlagen wird, welches die Ge.
meinde Zürich als Eigenthum anwricht; so wünscht
der gesetzgebende Nach vor allem aus zu wissen, aus

welchen Gründen Sie für dieses Gut eine Ausnahme
von der übrigens allgemeinen, gerechten Verfügung
machten-solche Güter, welche von den Gemeinden als

Eigentyum angesprochen werden, bis zum Entscheid
über das Eigenlhumsrecht nicht zu veräusser». Erst

wann diese Schwierigkeit gehoben seyn wird kann der

gesetzgebende Rath die Zwckmäßigkeit dieses vorliegenden

Verkaufs selbst untersuchen.

(Die Forts, folgt.)

Ministerium der Wisscnsthaften und
Künste.

Schreiben des B. Füßli, Mitgl. des gesetzg.

Raths, an den Vvitz. Rath.
Bürger V 0 l l z i e h » n g s r à t h c

Ich habe mir von Ihrem Bürger Minister der Wis-

scnschasten das unschuldige Vergnügen auegcbeten, ein

Gipsgrupp, welches er Ihnen heute vorzustehen die Ehrc

hat, mit ci» paar Zeilen begleiten zu dürfen, da die-

jcnigen des Künstlers an Sie, oder vielmehr an das

ehemalige Direktorium gerichtet, fich auf ihrem wohl

zweyjährigcn Lause müssen verirrt haben.
Dieser kaum dreyßigjährige junge Künstler, Hei 11-

r ichK eller von Zürich, lebt seit mehrern Jahren —
und nun seit ein paar Jahren wirklich vcrheyrathet —
in Rom.

Schon im Herbst 1798, erinnere ich mich, daß

er mir, alS seinem mütterlichen Oheim und Freunde,
die Anzeige machte: „ Er arbeite an einem Grupp in

„Marmor, das für seine neue Regierung i» dcr

„Schwcitz bestimmt, die vereinte Weisheit und Starke,

„als Beschützerinnen der jungen Republik, vorstellen

„soll, und wovon einsweilen er das Modell nach Lu»

„ zern zu senden gcsinnet sey. " Bald darauf wurde

unftr Briefwechsel durch die bekannten Zeitereignisse

beynahe ein volles Jahr unterbrochen. Erst in einem

Briefe vom 28ten September vorigen Jahrs fand ich

wieder die Spur: „Das Grupp für die helvetische

„ Regierung ist in Pistoja liegen geblieben. Da >ch

„seither in der Kunst ziemliche Fortschritte gemacht,

„ wünscht' ich wohl etwas von grösserm Belang und

„mehrerer Vollkommenheit lwftrn zu können. Was
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